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r V VIII a 1278 

Lieber Herr Macgillivray! 
Mit Beziehung auf meine Schreiben von 10.Dezember v.J. 

und 4.Februar d.J.-W VIII a HA 2748 u.281- teile ich Ihnen 
mit»da3 die in Höhe von 240 000 KM festgesetzten Zahlungs-
wertgrenzen für Samen aus Canada nach einem Bericht der 

r* üelohsstelle für Getreide,i'uttermittel und sonstige land-
wirtschaftliche Erzeugnisse als überwaehungsstelle in Höhe 
van 228 832 BJt nicht haben ausgenutzt werden können.Diese 
restliehe Zaolungswertgrenae wird hiermit in Höhe von 
220 ODO RM aufgehoben.Der Bestbetrag von 8832 BJ steht zur 
Verwendung zur Verfügung.Bach Mitteilung des Reichsminiate-
riums für Ernährung und Landwirtschaft ist beabsichtigt, 
zum 1.September 1938 die aufgehobene Zahlun{ swertgrenze 
von 220 000 HS für Saaten neu festzusetzen. 

Für die zum Geschäftsbereich des Beichsministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft ehörenden Üb erwachung e st ei-
len sind folgende Zahlungswertgrenzen mit Fälligkeit in den 
Monaten Mai bis Juli 1938 festgesetzt worden» 
Für gesalzenen Lachs 160 000 BJ 
" Lachskaviar . 15 000 * 
* Hummern in Büchsen 15 000 " 
* Binderdärme 45 650 • 
* Schweinedärme 15 000 * 
" Käse 26 000 * 
" Honig 10 000 • 

Soweit die früher festgesetzten Zahlungswertgrenzez 
HerrS.J.C.Maogillivray, bis 
Handelskommissar der Kanadischen 

Regierung 
Berlin W 35 
Bendlerstr.38 

f t . 



bis sum 31 «Mai 1938 nicht ausgenutzt werden,können sie 
auf die Zeit bis zum 31*«Tuli 193© übertragen werden. 

Mit bestem Gruß 

Ihr sehr ergebener 

gez.Davidsen. 

Huemärtiges H m t Berlin,den 11.Juni 1938 
W VIII a 1278 

dem Deutschen Generalkonsulat in Ottawa J 
dem Deutschen Konsulat in Montreal 

Je besonders' 

U 

zur gefälligen Kenntnis 
Im Auftrag 


